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Aufruf 
 
Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) ruft im Rahmen der 
Umsetzung des GAP-Strategieplans 2023-2027 im Freistaat Sachsen zur Einreichung von Ge-
boten für 

 
Naturschutzberatung für Landnutzer in sechs Beratungsgebieten 
 
auf. 

 
Nr. des Aufrufs:  

NE-2025-1_EL-0802 

 
Datum des Aufrufs:  

20.11.2025 

 

Frist zur Einreichung von Förderanträgen:  

18.12.2025 

 
Alle Förderanträge sind über das Portal „Internet Antragstellung Förderung“ über folgen-
den Link einzureichen: 

Infos zur Internetbasierten Antragstellung - IAF - Förderportal - sachsen.de 

 
Rechtsgrundlagen: 

• GAP-Strategieplan für die Bundesrepublik Deutschland: 
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/gap/gap-stra-
tegieplan.html 

• Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung 
von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen 
ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe – FRL NE/2023): 
REVOSax Landesrecht Sachsen - Förderrichtlinie Natürliches Erbe – FRL NE/2023 

 
Beratende Stellen für Auskünfte zum Aufruf und zur FRL NE/2023: 

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
Förder- und Fachbildungszentrum Zwickau 
Werdauer Straße 70 
08060 Zwickau 
Telefon: (03 75) 56 65 - 0 
Telefax: (03 75) 56 65 - 47 
E-Mail: zwickau@lfulg.sachsen.de 
Internet: http://www.lfulg.sachsen.de/fbz-zwickau-10140.html  
 
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
Förder- und Fachbildungszentrum Kamenz 
Garnisonsplatz 13 

https://www.smul-foerderung.sachsen.de/infos-zur-internetbasierten-antragstellung-iaf-14489.html
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/gap/gap-strategieplan.html
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/gap/gap-strategieplan.html
https://www.smekul.sachsen.de/foerderung/frl-lie-2023-13509.html
https://revosax.sachsen.de/vorschrift/20072?redirect_succesor_allowed=1
http://www.lfulg.sachsen.de/fbz-zwickau-10140.html
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01917 Kamenz 
Telefon: (0 35 78) 33 74 - 00 
Telefax: (0 35 78) 33 74 - 12 
E-Mail: kamenz@lfulg.sachsen.de 
Internet: http://www.lfulg.sachsen.de/fbz-kamenz-10411.html 
 
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
Förder- und Fachbildungszentrum Wurzen 
Kantstraße 1 
04808 Wurzen 
Telefon: (0 34 25) 9 99 97 - 0 
Telefax: (0 34 25) –9 99 97 - 99 
E-Mail: wurzen@lfulg.sachsen.de 
Internet: http://www.lfulg.sachsen.de/fbz-wurzen-10494.html  
 
 
Zielstellung:  

Der Freistaat Sachsen besitzt eine hohe landschaftliche Vielfalt. Eine wesentliche Vorausset-
zung für den Erhalt und/oder die Wiederherstellung der Arten und Lebensräume ist eine hohe 
Akzeptanz für erforderliche Projekte sowie Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen bei den 
Flächeneigentümern und -nutzern. Gründe für eine fehlende Akzeptanz liegen u. a. im Mangel 
an Informationen und einer fehlenden Sensibilisierung der Landnutzer für den Naturschutz. Die 
Herausforderung besteht darin, den Landnutzern schutzgutbezogen entsprechendes Wissen 
über ökologische Zusammenhänge, naturschutzkonforme Bewirtschaftungsweisen und den 
Wert der Biologischen Vielfalt zu vermitteln und zu naturschutzkonformem Handeln anzuregen. 
Der Freistaat Sachsen unterstützt daher in der Förderperiode 2023-2027 gezielte Wissenstrans-
fer- und Informationsmaßnahmen im Bereich der biologischen Vielfalt. 
 
Gefördert werden Angebote einer konkreten Vor-Ort-Information, Beratung und Begleitung von 
Landnutzern mit dem Ziel der Qualifizierung für die naturschutzgerechte Nutzung ihrer Flächen 
und weiterer Betriebsressourcen in sechs Beratungsgebieten  
• Altkreis Kamenz und Stadt Hoyerswerda,  
• Niederschlesischer Oberlausitzkreis und Stadt Görlitz,  
• Weißeritzkreis,  
• Zwickauer Land und Stadt Zwickau,  
• Leipziger Land und kreisfreie Stadt Leipzig,  
• Muldentalkreis.  

 

Höhe des Budgets, das für diesen Aufruf bereitsteht: 

1.500.000,00 EUR  
 
 
Inhalt des Aufrufs: 

Der Aufruf umfasst Anträge auf Förderung von Naturschutzberatung von Landnutzern gemäß 
FRL NE/2023 Teil 1 Buchstabe B Punkt II Ziffer 5.1) 
 
Die Gebote in Form von Förderanträgen sollen die mit dem Aufruf veröffentlichten Aufgaben der 
Leistungsbeschreibung zum Inhalt haben. 
 
 

http://www.lfulg.sachsen.de/fbz-kamenz-10411.html
http://www.lfulg.sachsen.de/fbz-wurzen-10494.html
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Hintergrundinformation: 

Das Angebot einer kostenlosen Naturschutzberatung für Landnutzer besteht seit 2008 im Frei-
staat Sachsen. Hierbei sensibilisieren und unterstützen Naturschutzberater durch Information, 
Beratung und Umsetzungsbegleitung Landnutzer/landwirtschaftliche Betriebe für Themen des 
Naturschutzes und Akzeptanz für Naturschutzmaßnahmen.  
 
Mit dem Vorhaben „C.1 Naturschutzberatung für Landnutzer“ der Förderrichtlinie Natürliches 
Erbe (FRL NE/2023) werden Anbieter der Beratungsleistungen für diese Wissenstransfer- und 
Informationsangebote zu 100 % aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des Ländlichen Raumes und des Freistaates Sachsen gefördert. 
 
Bitte beachten Sie, dass zu diesem Aufruf nur Gebote in Form von Förderanträgen für die Na-
turschutzberatung im Zeitraum 01.03.2026 – 31.12.2028 eingereicht werden können. Die Vor-
haben müssen bis 31. Dezember 2028 umgesetzt worden sein. 
 
 
Voraussetzungen für eine Antragstellung: 

Die Inhalte und Leistungsumfänge für das Vorhaben Naturschutzberatung für Landnutzer 
nach C.1 der FRL NE/2023 sind in der Leistungsbeschreibung mit dem Aufruf zur Gebotsab-
gabe im Förderportal (Antragstellung) veröffentlicht. 
 
Die inhaltlichen Voraussetzungen für eine Antragstellung ergeben sich aus der FRL NE/2023 
Teil 1 Buchstabe B Punkt II Ziffer 5. 
 
Das Antragsverfahren ergibt sich aus der FRL NE/2023 Teil 1 Buchstabe C Punkt II Ziffer 3. 
 
 
Vorhabenauswahl: 

Die Vorhabenauswahl erfolgt entsprechend der Richtlinie FRL NE/2023 Teil 1 Buchstabe C 
Punkt III Ziffer 4 durch die Bewilligungsbehörde entsprechend des Dokuments „Vorhabenaus-
wahlkriterien – Förderperiode 2023-2027“, Nr. 2.4.3, in der zum Zeitpunkt des Aufrufs geltenden 
Fassung. Die Vorhabenauswahlkriterien sind im Internet unter https://www.smul-foerde-
rung.sachsen.de/vorhabensauswahlkriterien-13563.html veröffentlicht.  
 
 
Hinweis zur Publizität: 

Antragsspezifische Informationen zur Einhaltung der Bestimmungen zu Kommunikations- und 
Sichtbarkeitsmaßnahmen erhalten Begünstigte mit dem Bewilligungsbescheid. Die Informatio-
nen sind auch hier einsehbar: https://www.smul-foerderung.sachsen.de/oeffentlichkeitsarbeit-
der-beguenstigten-11947.html  
 
 
 

Dresden, den 20.11.2025 

 

https://www.smul-foerderung.sachsen.de/vorhabensauswahlkriterien-13563.html
https://www.smul-foerderung.sachsen.de/vorhabensauswahlkriterien-13563.html
https://www.smul-foerderung.sachsen.de/oeffentlichkeitsarbeit-der-beguenstigten-11947.html
https://www.smul-foerderung.sachsen.de/oeffentlichkeitsarbeit-der-beguenstigten-11947.html

